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Allgemeine Lieferbedingungen der FTC Deutschland GmbH 
Stand: Januar 2024 
 
1. Geltungsbereich  
1.1. Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang stehenden Leistungen der FTC Deutschland GmbH erfolgen ausschließlich auf 

der Grundlage dieser Verkaufsbedingungen. Diese Verkaufsbedingungen gelten jedoch nur, wenn der Käufer Unternehmer (§ 14 
BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.  

1.2. Hinweisen des Käufers auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle 
künftigen Geschäfte. Abweichungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch 
FTC Deutschland GmbH (nachfolgend "FTC"). 

2. Angebot und Annahme  
Alle Angebote von FTC sind freibleibend und unverbindlich sowie als Aufforderung an den Käufer zu verstehen, FTC ein 
Kaufangebot zu machen. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Käufers (Angebot) und die Annahme durch FTC zustande. 
Weicht diese von der Bestellung ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot von FTC. 

3. Lieferfrist und Lieferverzug 
3.1. Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von FTC bei Annahme der Bestellung angegeben.  
3.2. Sofern FTC verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die FTC nicht zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der 

Leistung), wird FTC den Käufer hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. 
Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist FTC berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag 
zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers wird unverzüglich erstattet. Als Fall der Nichtverfügbarkeit der 
Leistung in diesem Sinne gilt insbesondere die nicht rechtzeitige Selbstbelieferung durch unseren Zulieferer, wenn FTC ein 
kongruentes Deckungsgeschäft abgeschlossen hat, weder FTC noch unseren Zulieferer ein Verschulden trifft oder FTC im Einzelfall 
zur Beschaffung nicht verpflichtet ist.  

3.3. Der Eintritt eines Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  
4. Lieferung, Gefahrübergang, Abnahme, Annahmeverzug 
4.1. Die Lieferung erfolgt ab Lager, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und 

Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes 
vereinbart ist, ist FTC berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu 
bestimmen. 

4.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Käufer 
über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie 
die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. 
Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der 
Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

4.3. Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich unsere Lieferung aus anderen, 
vom Käufer zu vertretenden Gründen, so ist FTC berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (zB Lagerkosten) zu verlangen.  

5. Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Preise der FTC, 

und zwar ab Lager, zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer. 
5.2. Beim Versendungskauf (§ 4 Abs. 1) trägt der Käufer die Transportkosten ab Lager und die Kosten einer ggf. vom Käufer gewünschten 

Transportversicherung. Etwaige Zölle, Gebühren, Steuern und sonstige öffentliche Abgaben trägt der Käufer. 
5.3. Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsstellung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware. FTC 

ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen 
Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt FTC spätestens mit der Auftragsbestätigung. 

5.4. Mit Ablauf vorstehender Zahlungsfrist kommt der Käufer in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. FTC behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. 
Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt. 

5.5. Dem Käufer stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein Anspruch rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten ist. Bei Mängeln der Lieferung bleiben die Gegenrechte des Käufers insbesondere gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 dieser AVB 
unberührt. 

5.6. Wird nach Abschluss des Vertrags erkennbar (zB durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), dass der Anspruch auf den 
Kaufpreis durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, so ist FTC nach den gesetzlichen Vorschriften zur 
Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). Bei Verträgen 
über die Herstellung unvertretbarer Sachen (Einzelanfertigungen) kann FTC den Rücktritt sofort erklären; die gesetzlichen 
Regelungen über die Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben unberührt. 

6. Eigentumsvorbehalt 
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6.1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer laufenden 
Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behält sich FTC das Eigentum an den verkauften Waren vor. 

6.2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte 
verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Käufer hat FTC unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (zB Pfändungen) auf die FTC gehörenden Waren 
erfolgen. 

6.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist FTC berechtigt, nach den 
gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. 
Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; FTC ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware 
heraus zu verlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Käufer den fälligen Kaufpreis nicht, darf FTC diese Rechte nur 
geltend machen, wenn FTC dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige 
Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist. 

6.4. Der Käufer ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 
a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung entstehenden Erzeugnisse zu 

deren vollem Wert, wobei FTC als Hersteller gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter 
deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt FTC Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten 
oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware.  

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Käufer schon jetzt 
insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils der FTC gemäß vorstehendem Absatz zur Sicherheit an FTC ab. FTC 
nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Käufers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Käufer neben FTC ermächtigt. FTC verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, 
solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber FTC nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt 
und FTC den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann 
FTC verlangen, dass der Käufer FTC die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. 
Außerdem ist FTC in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Käufers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter 
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu widerrufen. 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderung der FTC um mehr als 10%, wird FTC auf Verlangen des Käufers 
Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben. 

7. Rechte des Käufers bei Mängeln 
7.1. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Mängel zu überprüfen. Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemäßen 

Untersuchung feststellbar sind, sind FTC unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Ware anzuzeigen; 
andere Mängel sind FTC unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Wochen nach Entdeckung anzuzeigen. Die Anzeige muss 
schriftlich erfolgen und Art und Ausmaß der Mängel genau bezeichnen. 

7.2. Ist die Ware mangelhaft und hat der Käufer dies FTC gemäß Ziffer 7.1. ordnungsgemäß angezeigt, so stehen dem Käufer die 
gesetzlichen Rechte mit folgenden Maßgaben zu: 
a) FTC hat zunächst das Recht, nach ihrer Wahl entweder den Mangel zu beseitigen oder dem Käufer eine mangelfreie Ware zu 

liefern (Nacherfüllung). 
b) FTC behält sich zwei Nacherfüllungsversuche vor. Sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder dem Käufer unzumutbar sein, 

so kann der Käufer entweder vom Vertrag zurücktreten oder eine Minderung des Kaufpreises verlangen 
c) Für Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt Ziffer 8. 

8. Haftung  
8.1. FTC haftet für Schäden grundsätzlich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Auf Schadensersatz haftet FTC – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Im Falle der einfach fahrlässigen 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) beschränkt sich die 
Haftung der FTC jedoch auf den Ersatz typischer, vorhersehbarer Schäden; im Falle einfach fahrlässiger Verletzung nicht wesentlicher 
Vertragspflichten ist eine Haftung der FTC ausgeschlossen.  

8.2. Die Haftungsbeschränkungen in Ziffer 8.1. gelten nicht  
a) bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der 

FTC oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der FTC 
beruhen, 

b) soweit FTC einen Mangel arglistig verschwiegen hat, 
c) soweit FTC eine Garantie für die Beschaffenheit einer Ware übernommen hat,  
d) für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.  

 
 
 

mailto:info@ftc-de.com


  

3 
 
 
 
             
              
 

FTC Deutschland GmbH  
Nikolaus-Kopernikus-Straße 4, 55129 Mainz  

Tel.: +49 6131 3277860, info@ftc-de.com 
Registergericht: Mainz, HRB 49337 // USt.-Id. Nr.: DE 328 226 169 

www.ftc-de.com  

Member of  
  

9. Verjährung 
9.1. Die Verjährungsfrist für Ansprüche aus Sach- und Rechtsmängeln beträgt ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart 

ist, beginnt die Verjährung mit der Abnahme.  
9.2. Die Verjährungsfrist für vertragliche und deliktische Schadensersatzansprüche beträgt ein Jahr ab dem gesetzlichen 

Verjährungsbeginn.  
9.3. Abweichend von Ziffer 12.1 und 12.2 gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Verjährungsfristen:  

a) Bei Bauwerken sowie Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB);  

b) bei einem dinglichen Recht eines Dritten oder einem im Grundbuch eingetragenen Recht (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB);  
c) im Falle gesetzlicher Sonderregelungen (z. B. §§ 444, 445 b BGB);  
d) bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit;  
e) in den Fällen der Ziffer 8.2 lit. a)-d). 

10. Höhere Gewalt  
Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt außerhalb des Einflussbereiches von FTC liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, 
Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explosionsschäden, öffentlich-
rechtliche Verfügungen), die Verfügbarkeit der Ware aus der Anlage, aus welcher FTC die Ware bezieht, reduzieren, so dass FTC ihre 
vertraglichen Verpflichtungen (unter anteiliger Berücksichtigung anderer interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht erfüllen 
kann, ist FTC (i) für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von ihrer vertraglichen Verpflichtungen entbunden 
und (ii) nicht verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Satz 1 gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die Durchführung 
des betroffenen Geschäfts für FTC nachhaltig unwirtschaftlich machen oder bei den Vorlieferanten von FTC vorliegen. Dauern diese 
Ereignisse länger als 3 Monate, ist FTC berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

11. Datenschutz 
Stellt FTC dem Käufer im Rahmen der Durchführung des Vertrages personenbezogene Daten seiner Mitarbeiter (nachfolgend 
„Personenbezogene Daten“) zur Verfügung oder erlangt der Käufer auf sonstige Weise Kenntnis von diesen Personenbezogenen 
Daten, gelten die nachfolgenden Bestimmungen. Personenbezogene Daten, die auf vorgenannte Weise offengelegt und nicht im 
Auftrag von FTC verarbeitet werden, dürfen vom Käufer ausschließlich zur Abwicklung des Vertrages verarbeitet und nicht – außer 
bei gesetzlicher Zulässigkeit – anderweitig verarbeitet, insbesondere gegenüber Dritten offengelegt und/oder für eigene Zwecke 
analysiert und/oder zur Bildung von Profilen genutzt werden. Dies gilt auch für den Fall einer Verwendung anonymisierter Daten.  
Der Käufer stellt sicher, dass die Personenbezogenen Daten nur denjenigen Arbeitnehmern des Käufers zugänglich gemacht werden, 
die zur Durchführung des betreffenden Vertrages eingesetzt werden und auch nur in dem für die Durchführung dieses Vertrages 
erforderlichen Umfang (Need-to-know-Prinzip). Der Käufer wird seine innerbetriebliche Organisation so gestalten, dass sie den 
Anforderungen des anwendbaren Datenschutzrechts gerecht wird, insbesondere technische und organisatorische Maßnahmen zur 
angemessenen Sicherung der Personenbezogenen Daten vor Missbrauch und Verlust treffen.  
Der Käufer erwirbt an den Personenbezogenen Daten keine Rechte und ist unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit zur 
Berichtigung, Löschung und/oder Einschränkung der Verarbeitung der Personenbezogenen Daten verpflichtet. 
Zurückbehaltungsrechte in Bezug auf Personenbezogene Daten sind ausgeschlossen. Zusätzlich zu seinen gesetzlichen 
Verpflichtungen unterrichtet der Käufer FTC unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden, über eine Verletzung des Schutzes 
Personenbezogener Daten, insbesondere bei Verlust. Bei Beendigung des betreffenden Vertrages wird der Käufer die 
Personenbezogenen Daten, einschließlich aller angefertigten Kopien, gemäß den gesetzlichen Vorgaben löschen. 

12. Gerichtsstand 
  Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz der FTC. FTC ist jedoch dazu berechtigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers 

zu erheben.  
13. Anwendbares Recht  

Auf das Vertragsverhältnis findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen 
Privatrechts sowie unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über 
Internationalen Warenkauf Anwendung. 
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